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In § 5 dieser Anlage befindet sich eine 
Besitzstandsregelung für Mitarbeiter. Diese soll sicher-
stellen, dass bei Anwendung dieser neuen Anlage Mit-
arbeiter gegenüber ihrer bisherigen Vergütung keine 
Nachteile in Kauf nehmen müssen. 
 
Die Regelung in § 5 stellt insoweit als maßgeblichen 
Zeitpunkt auf den 31.12.2013 ab, weil zu diesem Zeit-
punkt die Regelung in Abschnitt IIb der Anlage 1 zu 
den AVR „Nebenberuflich geringfügig Beschäftigte“ 
ausläuft. Dies ergibt sich aus der Befristung nach § 5 in 
Abschnitt IIb der Anlage 1 zu den AVR. Abweichend 
von dieser allgemeinen Befristungsregelung gilt jedoch 
im Zuständigkeitsbereich der Regionalkommission Ost 
eine Befristung bis zum 31.12.2014. 
 
Die beantragte Ergänzung in § 5 der Anlage 23 zu den 
AVR soll dieses Problem aufgreifen und für betroffene 
Mitarbeiter im Zuständigkeitsbereich der Regional-
kommission Ost eine dem Willen der Bundeskommissi-
on bei Beschlussfassung entsprechende Anpassung 
vornehmen. 
 
Zu II., Leistungsentgelt für Ärzte 
 
Mit dem Beschluss wird die Regelung zum Leistungs-
entgelt für Ärzte neu gefasst. 

 
C.  Beschlusskompetenz 
 
Die Bundeskommission hat gemäß § 10 Absatz 1 AK-
Ordnung eine umfassende Regelungszuständigkeit mit 
Ausnahme der Bereiche, die ausschließlich den Regio-
nalkommissionen zugewiesen sind. Da den Regional-
kommissionen die Festlegung der Höhe aller Vergü-
tungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Ar-
beitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs in-
nerhalb der von Bundesebene vorgegebenen mittleren 
Werte und Bandbreiten sowie die Zuständigkeit für Re-
gelungen der Beschäftigungssicherung übertragen 
wurden (§ 10 Absatz 2 und Absatz 3 AK-Ordnung), 
ergibt sich hieraus im Umkehrschluss eine Zuständig-
keit der Bundeskommission für alle sonstigen, das 
heißt manteltariflichen bzw. strukturellen Regelungsge-
genstände. Außerdem ist die Bundeskommission für 
die Festlegung der oben genannten mittleren Werte 
und Bandbreiten zuständig. 
 
Der vorliegende Text sieht Änderungen in den AVR 
vor, die die Struktur betreffen und somit in die Zustän-
digkeit der Bundeskommission fallen. 
 
Hiermit setze ich die vorbezeichneten Beschlüsse der 
Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 
vom 4. Dezember 2014 für den Bereich des Erzbistums 
Berlin in Kraft. 
 
Berlin, den 13.02.2015 
GV 00117/2015 
Ba/jm 
Siegel Prälat Tobias Przytarski 
 Diözesanadministrator 

Nr. 32 Inkraftsetzung des Beschlusses der Regio-
nalkommission Ost vom 29.01.2015 (Vergü-
tungsrunde 2014/2015) 

Die Regionalkommission Ost hat am 29.01.2015 den 
aus der Anlage zu diesem Amtsblatt ersichtlichen Be-
schluss gefasst. Diese Anlage ist Bestandteil des 
Amtsblattes. 
 
Hiermit setze ich den vorbezeichneten Beschluss der 
Regionalkommission Ost vom 29.01.2015 für den Be-
reich des Erzbistums Berlin in Kraft. 
 
Berlin, den 17.02.2015 
GV 00127/2015 
Ba/jmt 
Siegel 
 Prälat Tobias Przytarski 
 Diözesanadministrator 
 
 
 
Nr. 33 Dekret über die Änderung der Zeichnungs-

befugnis bei Konten und Sparkassen nach 
§ 42 der Geschäftsanweisung für die Arbeit 
der Kirchenvorstände im Erzbistum Berlin 
vom 01.01.2007 (ABl. 01/2007, Nr.7, 
S. 10, 18) 

Soweit in diesem Dekret keine abweichenden Rege-
lungen getroffen sind, gelten das Kirchliche Vermö-
gensverwaltungsgesetz im Erzbistum Berlin (KiVVG) 
und die Geschäftsanweisung für die Arbeit der Kir-
chenvorstände im Erzbistum Berlin in ihren jeweils gül-
tigen Fassungen. 
 
Kontenvollmachten 
Nach § 42 (3) Satz 2 der Geschäftsanweisung für die 
Arbeit der Kirchenvorstände im Erzbistum Berlin sind 
zeichnungsberechtigt:  
Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter oder der für 
den Pastoralen Raum der Kirchengemeinde durch das 
Erzbistum Berlin beauftragte Verwaltungsleiter zusam-
men mit einem weiteren Mitglied des Kirchenvorstan-
des oder mit dem Rendanten; ausnahmsweise kann 
Hausverwaltern alleinige Zeichnungsbefugnis erteilt 
werden. 
 
 
Das Dekret tritt am 01.03.2015 in Kraft und gilt bis zu 
einer Änderung dieses Dekrets durch einen neuen Erz-
bischof von Berlin. 
 
Berlin, 17.02.2015 
GV 00133/2015 
Ba/jm 
Siegel 
 Prälat Tobias Przytarski 
 Diözesanadministrator 
 


